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der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Mainz-
Kostheim am 04. November 2009

Wendehammer Anton-Hehn-Straße (CDU)

Die Landeshauptstadt Wiesbaden wird aufgefordert den Bereich des Wendehammers in der 
Anton-Hehn-Straße so umzugestalten das diese für uneingeschränkte Nutzung von 
Gewerbetreibenden nutzbar ist.
Der Ortsbeirat bittet die Planungs- und Ausführungskosten vorab zu benennen.

Begründung:
Der Wendehammer in der Straße ist laut Aussage zu klein geplant worden und nicht für die 
Bedürfnisse der Gewerbetreibenden geeignet.
Es entspricht nicht den Ansprüchen eines Gewerbegebietes.
Schwerlastfahrzeuge können nicht im Wendehammer drehen bzw. müssen rangieren. 

Der Wendehammer ist laut Ortsbesichtigung mit Vertretern der Stadt Wiesbaden und des 
Ortsbeirates planerisch nicht für Fahrzeuge über 7,5 ausgelegt. Hierbei wird es immer wieder 
zu Straßenschäden durch Abreibung kommen. Hierbei müsste die Strassendecke 
wiederkehrend alle paar Jahre erneuert werden.

Beschluss Nr. 0146 

Der Antrag wird in geänderter Fassung beschlossen.
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